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Kategorisierung von Niederschlagswasser bebauter oder befestigter Flächen nach 
DWA-A 138-1, Tabelle 5 (ohne Gleisanlagen und Flughäfen): 

 

Flächenart Flächenspezifizierung Flächen-
gruppe 
(Kurz-
zeichen) 

Belast-
ungs-
kate-
gorie 
(BK) 

Dächer (D) Alle Dachflächen ≤ 50 m2 und Dachflächen > 50 m2, mit 
Ausnahme der unter Flächengruppe SD1 oder SD2 fallenden D 

I 

Hof- und 
Wegeflächen 
(VW), 
Verkehrs-
flächen (V) 

• Fuß-, Rad- und Wohnwege  
• Hof- und Wegeflächen ohne Kfz-Verkehr in Sport- und 

Freizeitanlagen  
• Hofflächen ohne Kfz-Verkehr in Wohngebieten, wenn 

Fahrzeugwaschen dort unzulässig 
• Garagenzufahrten bei Einzelhausbebauung  
• Fußgängerzonen ohne Marktstände und seltenen 

Freiluftveranstaltungen 

VW1 

• Hof- und Verkehrsflächen in Wohngebieten mit geringem 
Kfz-Verkehr (DTV ≤ 300 Kfz/d oder ≤ 50 Wohneinheiten), 
z. B. Wohnstraßen mit Park- und Stellplätzen, Zufahrten 
zu Sammelgaragen 

• Park- und Stellplätze mit geringer Frequentierung (z. B. 
private Stellplätze) 

V1 

• Marktplätze  
• Flächen, auf denen häufig Freiluftveranstaltungen 

stattfinden 
• Einkaufsstraßen in Wohngebieten 

VW2 

II 

• Hof- und Verkehrsflächen außerhalb von Misch-, 
Gewerbe- und Industriegebieten mit mäßigem Kfz-
Verkehr (DTV 300 Kfz/d bis 15.000 Kfz/d), z. B. Wohn- 
und Erschließungsstraßen mit Park- und Stellplätzen, 
zwischengemeindliche Straßen- und Wegeverbindungen, 
Zufahrten zu Sammelgaragen  

• Park- und Stellplätze mit mäßiger Frequentierung (z. B. 
Besucherparkplätze bei Betrieben und Ämtern) 

• Hof- und Verkehrsflächen in Misch-, Gewerbe- und 
Industriegebieten mit geringem Kfz-Verkehr (DTV ≤ 2.000 
Kfz/d), mit Ausnahme der unter SV und SVW fallenden 

V2 

Hof- und 
Wegeflächen 
(VW), 
Verkehrs-
flächen (V) 

• Verkehrsflächen außerhalb von Misch- und Gewerbe- und 
Industriegebieten mit hohem Kfz-Verkehr (DTV > 15.000 
Kfz/d)  

• Park- und Stellplätze mit hoher Frequentierung (z. B. bei 
Einkaufsmärkten)  

• Hof- und Verkehrsflächen in Misch-, Gewerbe- und 
Industriegebieten mit mittlerem oder hohem Kfz-Verkehr 
(DTV > 2.000 Kfz/d), mit Ausnahme der unter SV und 
SVW fallenden 

V3 III 
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Flächenart Flächenspezifizierung Flächen-
gruppe 
(Kurz-
zeichen) 

Belast-
ungs-
kate-
gorie 
(BK) 

Betriebsflächen 
(B) und 
sonstige 
Flächen mit 
besonderer 
Belastung (S) 

Landwirtschaftliche Hofflächen (L), mit Ausnahme der unter 
SL fallenden BL 

II Dachflächen (D) mit hohen Anteilen (20 % bis 70 % der 
Gesamtdachfläche) an Materialien, die im 
Niederschlagswasser zu signifikanten Belastungen mit 
gewässerschädlichen Substanzen führen1 

SD1 

Dachflächen (D) mit sehr hohen Anteilen (> 70 % der 
Gesamtdachfläche) an Materialien, die im 
Niederschlagswasser zu signifikanten Belastungen mit 
gewässerschädlichen Substanzen führen1 

SD2 

III 

Hof- und Verkehrsflächen sowie Park- und Stellplätze (V) 
innerhalb von Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten, auf 
denen sonstige besondere Beeinträchtigungen der 
Niederschlagswasserqualität zu erwarten sind, z. B. 
Lagerflächen, Zufahrten Steinbruch 

SV bzw.  
SVW 

Landwirtschaftliche Hofflächen und sonstige Flächen (L) mit 
großen Tieransammlungen, z. B. Viehhaltungsbetriebe, 
Reiterhöfe oder landwirtschaftliche Hofflächen (L) mit 
sonstigen starken Beeinträchtigungen der 
Niederschlagswasserqualität, z. B. Flächen zur 
Fahrzeugreinigung 

SL 

Hof- und Verkehrsflächen auf Abwasser- und Abfallanlagen 
(A) mit stark erhöhter Beeinträchtigung der 
Niederschlagswasserqualität, z. B. Flächen im 
unmittelbaren Umfeld von Flächen, auf denen Abfälle 
abgefüllt, verladen oder gelagert werden 

SA 

 

Anwendungshinweise gemäß DWA-A 138-1 

Die Kategorisierung der stofflichen Belastung von Niederschlagswasser nach Herkunftsflächen erfolgt 
je nach Anwendungsbezug mit unterschiedlicher Differenzierung. In Bezug auf dezentrale Maßnahmen 
erfolgt oftmals eine kleinräumige, zum Teil objektbezogene Betrachtung. Dagegen erfolgt die 
Belastungskategorisierung in Bezug auf zentrale Behandlungsmaßnahmen und im Rahmen von 
Schmutzfrachtberechnungen typischerweise gebietsbezogen.  

Die Kategorisierung enthält keine Einstufung für Flächen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
bzw. Flächen, die in den Anwendungsbereich der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) fallen. 

 
1 Dazu zählen z.B. Metalldächer (Zink- oder Kupferdächer können Schwermetalle abgeben), Dächer 
mit Dachbegrünung mit chemischen Durchwurzelungsschutz, Bitumendächer (können Schadstoffe wie 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) abgeben) 
 


